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fahren mögl ich. Sie ist  auch noch gestattet,  um festzustel

len, ob die Gefahr tatsächl ich beendet ist  oder nicht doch

noch weiter besteht.  So ist  die Wahrnehmung der Befugnis. 

Sachverhaltsklärung nach der Auf lösung einer Zusammenrottung 

noch mögl ich, um z. B. festzustel len, warum diese Zusammenrot

tung erfolgte, wie sie zustande kam und ob weitere Zusammen

rottungen geplant sind. Diese Maßnahmen sol l ten sich der Auf

lösung unmittelbar anschl ießen. Sie können bei Einzelpersonen, 

insbesondere wenn diese erst danach als Organisatoren oder 

Rädelsführer bekannt wurden, jedoch auch später erfolgen. Der 

Umstand der Ungewißheit  und die Mögl ichkeit  der weiteren Akt i

v i tät  dieser Personen zur Vorbereitung weiterer Zusammenrot

tungen und die Notwendigkeit  deren vorbeugender Verhinderung 

begründen die Unumgängl ichkeit  für die weitere Sachverhalts

klärung in einer best immten pol i t isch-operat iven Lage. Da

gegen ist  weder die konkrete Gefahr für die öffent l iche 

Ordnung und Sicherheit  noch die Unumgängl ichkeit  der Wahrneh

mung der Befugnisse des VP-Gesetzes gegeben, wenn best immte 

Personenkreise der Kirche al lgemein erklären, daß z. B. "die 

Kirche zu Unrecht nicht schweigen dürfe, sondern ihre St imme 

für Recht lose, Schwache und für Menschen erheben müsse, die 

keine Mögl ichkeit  haben, sich öffent l ich zu äußern".

Zusammenfassend ist  festzustel len, daß die Sachverhaltsklärung 

und damit die Befragung von Personen nur solange nach Beendi

gung einer Gefahr gestattet ist ,  wie das zur Abwehr weiterer 

konkreter Gefahren und der Beseit igung ihrer Ursachen und Be

dingungen unumgängl ich ist .  Sind diese Voraussetzungen nicht 

gegeben und sol l  ledigl ich das Vorl iegen straf recht l icher Ver

antwort l ichkeit  geprüft  werden, ist  die Wahrnehmung der Befug

nis Sachverhaltsklärung des VP-Gesetzes nicht gestattet.  1

1 ADN-Information vom 05. 11. 1988, Interne Dienstmeldung
"Wachsende Unruhe wegen Strafen für Schüler in Ost-Berl in -  
Bei Gottesdienst staat l iches Vorgehen beklagt"


